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telligente Systemlösungen zur Erfassung und Lenkung von 
Personenströmen. Mit der Übernahme der Technologien und 
Dienstleistungen von 42reports will das Unternehmen das 
bestehende Portfolio ergänzen und sein Wachstum fortsetzen.

Ein Team von Osborne Clarke unter der Führung von Ni-
colas Gabrysch (M&A/Gesellschaftsrecht) hat 42reports 
bei dem Verkauf rechtlich beraten. Zu dem Beratungsteam 
gehörten außerdem Konstantin Ewald (IT-Recht) und Ka-
tharina Müller (Arbeitsrecht, alle Düsseldorf). ■

Noerr geht für TLI erfolgreich  
gegen Yahoo und Pinterest vor
SCHADENERSATZ UND VERTRIEBSVERBOT ■ Noerr hat TLI 
Communications, eine Tochtergesellschaft des US-Patentver-
werters Marathon, erfolgreich in zwei Patentverfahren vor dem 
Landgericht München vertreten. Das Gericht hat festgestellt, 
dass die Dienste Flickr und Pinterest sowie die zugehörigen 
Apps für Smartphones und Tablets das Patent EP 814 611 B1 
verletzten. Das Patent EP 814 611 B1 beansprucht ein Kommu-
nikationssystem und Verfahren zur Aufnahme und Verwaltung 
digitaler Bilder. Yahoo und Pinterest Deutschland müssen nach 
dem Urteil die betreffenden Dienste einstellen, den Vertrieb 
der Apps unterlassen und sind zum Schadenersatz verpflichtet.

Noerr war bereits in vorausgehenden Verfahren erfolg-
reich für TLI tätig. Die Federführung lag bei Ralph Nack und 
Matthias Bosch (beide Patentrecht, beide München). ■

Starbucks verkauft mit Eversheds 
Deutschlandgeschäft an AmRest
POLNISCHER LIZENZNEHMER ERWIRBT SÄMTLICHE ANTEILE  
■ Eversheds hat Starbucks beim Verkauf sämtlicher Anteile 
an der Starbucks Coffee Deutschland Ltd. & Co. KG an den 
polnischen Restaurantbetreiber AmRest beraten. Der Kauf-
vertrag erlangt voraussichtlich am 23. Mai 16 Gültigkeit. 
AmRest erwirbt damit die 144 bestehenden Cafés sowie die 
Lizenz, die Cafés unter der Marke Starbucks in Deutschland 
zu betreiben und die Marke weiterzuentwickeln.

Starbucks wurde von Eversheds unter Federführung von 
Christof Lamberts (Corporate/M&A, München) beraten. Wei-
tere Teammitglieder waren Sybille Flindt, Holger Holle (beide 
Corporate/M&A), Stefan Diemer (Steuerrecht), Joos Hellert 
(Commercial, alle München), Jurjen de Korte (Commercial, 
Amsterdam), Arndt Scheffler (Kartellrecht und Franchising), 
Frank Achilles, Thomas Barth (beide Arbeitsrecht) sowie 
Alexandra Watzlawek (Immobilienrecht, alle München). ■

SO GEHT ES WEITER

■ Im Dauerstreit zwischen der Bundesregierung und der 
EU-Kommission um das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2012 
(EEG) wird der Europäische Gerichtshof (EuGH) am 10. Mai 
2016 sein Urteil verkünden. Es geht um die grundsätzliche 
Klärung, ob das EEG als Beihilfe einzustufen ist und wie der 
Beihilfebegriff im Europarecht auszulegen ist (Az.: T-47/15). 
Geklagt hatte die Bundesregierung. „Sie erhofft sich mit 
dem Urteil mehr Rechtssicherheit“, erklärt Rechtsanwalt 
Janko Geßner, Partner der Kanzlei Dombert Rechtsanwäl-
te in Potsdam. Zentrale Streitpunkte sind die EEG-Förde-
rung und die EEG-Umlage, die Stromkunden zur Förderung 
der erneuerbaren Energien zahlen müssen. Stromintensive 
Industriebetriebe waren nach dem EEG 2012 von diesen Zah-
lungen vielfach ausgenommen. Diese Regelungen hielt die 
EU-Kommission für wettbewerbsverzerrend. „Die praktischen 
Auswirkungen erscheinen gering“, so Geßner weiter. Im Zuge 
der beihilferechtlichen Genehmigung für das EEG 2014 stellte 
die Kommission bereits fest, dass die Förderung des EEG und 
Teilbefreiungen für stromintensive Unternehmen im EEG 2012 
größtenteils mit den Beihilferichtlinien vereinbar waren. 
Für Rückforderungen an Unternehmen gab es Härtefallrege-
lungen. Spannend ist das Urteil des EuGH zum EEG dennoch. 
„Die Umstellung des EEG-Fördersystems auf das Ausschrei-
bungssystem ist vor allem mit beihilferechtlichen Vorgaben 
aus Brüssel begründet worden“, erläutert Geßner weiter. Ob 
diese Annahme berechtigt war, wird der EuGH entscheiden.

TRANSFERMARKT

Ashurst hat Paul Jenkins zum neuen Managing Partner ernannt. 
Die Ernennung tritt zum 1. Juni 2016 in Kraft. Jenkins ist Co-Leiter 
der globalen Finance-Praxis und Mitglied des Executive Committees 

der Kanzlei. Er ist seit 1996 bei Ashurst tätig und seit 2006 Partner 
der Banking-und-Finance-Praxis in Sydney. Jenkins verfügt über be-
sondere Expertise in den Bereichen Corporate Finance, Debt Capital 
Markets und Verbriefungen. Langjährige internationale Erfahrung 
eignete er sich in London und Tokio an, wo er zu einem früheren 
Zeitpunkt seiner Karriere für andere führende Kanzleien tätig war.  
+  +  +  Clifford Chance ernennt zum 1. Mai 16 weltweit 24 neue 
Partner. In Deutschland erhält Fabian Böhm (Real Estate, Frankfurt) 
den Partnerstatus. Er ist Experte auf dem Gebiet des Immobilien-
wirtschaftsrechts und berät nationale und internationale Investoren 
zu Aspekten von Immobilientransaktionen. Böhm ist seit 2005 bei 
Clifford Chance tätig, seit 2011 als Counsel. +  +  +  Dentons 
verstärkt sich zum 1. Juni 16 mit Sozius René Grafunder, der 
von Linklaters kommt und dort seit 2008 in Düsseldorf, Brüssel 
und Peking tätig war. Grafunder wird dem Kartellrechtsteam um 
Jörg Karenfort am Berliner Standort angehören. Grafunder berät 
schwerpunktmäßig Mandanten aus dem Gesundheits-, Post- und 
Industriesektor bei Kartell- und Missbrauchs- sowie Fusionskon-
trollverfahren vor Kartellbehörden und Gerichten. Des Weiteren ist 
Grafunder versiert im Bereich der kartellrechtlichen Compliance 
sowie im Beihilferecht, hier insbesondere durch seine Beratung 
von verschiedenen Banken im Zuge der Finanzkrise. +  +  +  Zum 
1. Mai 2016 ernennt Herbert Smith Freehills weltweit 20 neue 
Partner. In Deutschland wurden Moritz Kunz, Fachanwalt für Ar-
beitsrecht in Frankfurt und sowie Silke Goldberg, Counsel in der 
Corporate Praxis in Berlin in die Partnerschaft berufen.

Enid Omerovic
Publikation:

Enid Omerovic
Publikation:




